
54.03.02 - Ruhr

Bekanntmachung über die Auslegung
von Karten und Text der geplanten
Verordnung sowie Erläuterungsbericht
zur Festsetzung des Überschwemmungs-
gebietes der Ruhr

Die Bezirksregierung Düsseldorf beabsichtigt, das Über-
schwemmungsgebiet der Ruhr von km 2,6 bis km 49,2
rechtes Ufer und km 50,7 linkes Ufer durch ordnungs-
behördliche Verordnung gemäß § 76 des Gesetzes zur
Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz
- WHG) in Verbindung mit § 112 des Wassergesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -
LWG) festzusetzen. 

Die Öffentlichkeit ist über die vorgesehene Festsetzung
von Überschwemmungsgebieten gemäß § 76 Abs. 4
WHG, § 112 Abs. 1 Satz 2 LWG i. V. m. § 73 Abs. 2-5
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) zu informieren. Ihr ist
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

Das Überschwemmungsgebiet der Ruhr ist für ein hun-
dertjährliches Hochwasserereignis ermittelt worden. Das
Überschwemmungsgebiet erstreckt sich auf Flächen
beiderseits der Ruhr in folgenden Kommunen:

Stadt Duisburg
Stadt Mülheim an der Ruhr
Stadt Essen
Stadt Oberhausen

Eine erste Übersicht über das Überschwemmungsgebiet
kann den Übersichtskarten im Maßstab 1: 25.000 ent-
nommen werden. Die detaillierte Darstellung der betrof-
fenen Flächen und Grenzen des Überschwemmungsge-
bietes ergibt sich aus den auszulegenden Überschwem-
mungsgebietskarten im Maßstab 1: 5.000. Das Über-
schwemmungsgebiet der Ruhr ist in den Karten jeweils
in hellblauer Farbe dargestellt. 

In vorläufig gesicherten und in festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten gelten die Schutzbestimm-
ungen der §§ 78 WHG, 113 LWG, die eine Verschärfung
der bestehenden Hochwassergefahr und eine
Vergrößerung der zu erwartenden Schadenssituation
verhindern sollen.

Die Unterlagen für die Festsetzung des Überschwem-
mungsgebietes (Text der geplanten Verordnung, Über-
sichtskarten im Maßstab 1: 25.000, Detailkarten im Maß-
stab 1: 5.000 und der Erläuterungsbericht) liegen in der
Zeit 

vom 10.03.2014 bis einschließlich zum 10.04.2014,
montags bis donnerstags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
und von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr sowie freitags von
08:30 Uhr bis 12:00 Uhr bei der Stadt Oberhausen,
Bereich Umweltschutz, Fachbereich Gewässerschutz,
Bahnhofstr. 66, 46145 Oberhausen im Zimmer B 708 

zu jedermanns Einsicht aus. 

Zudem können die Unterlagen für die Festsetzung des
Überschwemmungsgebietes auch bei der
Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474
Düsseldorf, Dezernat 54, Zimmer 423, ab dem
13.02.2014 für die Dauer eines Monats während der
Dienststunden eingesehen werden. Um Voranmeldung
wird gebeten. Darüber hinaus kann das ermittelte Über-
schwemmungsgebiet auch im Internetauftritt der
Bezirksregierung Düsseldorf eingesehen werden unter:

http://www.brd.nrw.de/umweltschutz/hochwasserschutz/
Ueberschwemmungsgebiete.html

Jeder, dessen Belange durch die Festsetzung des Über-
schwemmungsgebietes berührt wird, kann bis zwei
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist Einwendungen
erheben. 

Die Einwendungen sind schriftlich oder mündlich zur
Niederschrift bei der o.g. Auslegungsstelle oder bei der
Bezirksregierung Düsseldorf - Dezernat 54 -
Cecilienallee 2 in 40474 Düsseldorf (unter Angabe des
Aktenzeichens: 54.03.02 - Ruhr) zu erheben. 

Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung setzt
voraus, dass aus der Einwendung zumindest der gel-
tend gemachte Belang und die Art der Beeinträchtigung
hervorgehen, die Einwendung unterschrieben und mit
einem lesbaren Namen und Anschrift versehen ist.
Einwendungen ohne diesen Mindestgehalt sind unbe-
achtlich. 

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind gemäß § 73 Abs. 4
Satz 3 VwVfG NRW alle Einwendungen ausgeschlos-
sen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen.

Die erhobenen Einwendungen werden bei der
Bezirksregierung Düsseldorf geprüft.

Ich weise darauf hin, dass das Überschwemmungsge-
biet der Ruhr mit Verfügung in Kraft getreten am
01.08.2010 (Abl. Reg. Ddf. 2010, S. 247) vorläufig gesi-
chert wurde. Die Karten der vorläufigen Sicherung ent-
sprechen teilweise den im Festsetzungsverfahren aus-
gelegten Karten. Die Schutzvorschriften der §§ 78 WHG,
113 LWG gelten für das vorläufig gesicherte Über-
schwemmungsgebiet entsprechend.

Düsseldorf, den 31.01.2014
Bezirksregierung Düsseldorf 
als Obere Wasserbehörde
Im Auftrag 

gez. Hüsgen
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Gemäß § 10 der Satzung über das
Friedhofs- und Bestattungswesen der
Stadt Oberhausen vom 22.12.2012  sind
die Ruhezeiten folgender Reihengräber
abgelaufen:

Alstadener Friedhof

Feld 1ES Nr. 73 - 144 letzte Beisetzung: 
14.07.1977

Landwehr Friedhof

Feld 12 Nr. 49 -  96 letzte Beisetzung: 
03.03.1994

Nord Friedhof

Abtlg. I Feld E Nr. 23 -  62 letzte Beisetzung: 
24.09.1991

Mit dem Ablauf dieser Zeit ist es notwendig, die Anlagen
zu beseitigen, die sich auf der Erdoberfläche befinden.

Es ist jedoch möglich, Anträge auf Übernahme von
Grabsteinen zu stellen.

Die Anträge können in der Zeit vom 17.03.2014 –
16.05.2014 an den Oberbürgermeister der Stadt
Oberhausen, Fachbereich 2-4-70, Standesamt
(Bestattungsangelegenheiten) gerichtet werden.

Später eingehende Anträge finden keine
Berücksichtigung mehr.

Oberhausen, 13.02.2014

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Motschull

Widmung einer Straße 

Die Stadt Oberhausen widmet gemäß § 6 des Straßen-
und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen
(StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.1995 mit Wirkung vom Tage der Öffentlichen
Bekanntmachung folgende Straße für den öffentlichen
Verkehr als Gemeindestraße:

Torgaustraße von Oldenburger Straße bis
Badenstraße
(Gemarkung Sterkrade, Flur 23, Flurstücke 1470 und
1451) 

Zur besseren Orientierung ist in dem beigefügten
Lageplan die gesamte zu widmende Fläche rautiert dar-
gestellt. 

Rechtsmittelbelehrung

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstrasse 39,
40213 Düsseldorf, Klage erhoben werden.

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach
Maßgabe der Verordnung über den elektronischen
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen
(Elektronische Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs-
und Finanzgerichte - ERVVO VG/FG) vom 7. November
2012 (GV.NRW. S.548) erhoben werden.

Wird die Klage schriftlich erhoben, so soll ihr je eine
Abschrift für den Beklagten, den Vertreter des öffentlichen
Interesses und sonstige Beteiligte beigefügt werden.

Wird die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen
Bevollmächtigten versäumt, so gilt dessen Verschulden
als Ihr eigenes Verschulden.

Hinweis:

Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das dem
Klageverfahren bislang vorgeschaltete
Widerspruchsverfahren abgeschafft worden.
Entsprechend der oben stehenden Rechtsmittel-
belehrung kann gegen diesen Bescheid also direkt
Klage erhoben werden.

Zur Vermeidung unnötiger Kosten besteht jedoch unab-
hängig hiervon die Möglichkeit, sich vor etwaiger
Erhebung einer Klage kurzfristig zunächst mit der
zuständigen Dienststelle, Fachbereich 5-6-50 in Zimmer
A 227 des Technischen Rathauses Sterkrade,
Bahnhofstraße 66, 46042 Oberhausen, während der
Dienststunden, Montag bis Donnerstag 8:30 Uhr bis
12:00 Uhr, 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr und Freitag von
08:30 Uhr bis 12:00 Uhr in Verbindung zu setzen. In vie-
len Fällen können so etwaige Unstimmigkeiten bereits
im Vorfeld einer Klage behoben und kann die
Widmungsverfügung gegebenenfalls, insbesondere hin-
sichtlich etwaiger offensichtlicher Unrichtigkeiten, korri-
giert werden, so dass es einer Klageerhebung nicht
mehr bedarf.
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Die Notwendigkeit der Klageerhebung zur Vermeidung
des Eintritts der Bestandskraft dieser
Widmungsverfügung wird durch einen außergerichtlichen
Klärungsversuch allerdings nicht berührt. Die Klagefrist
von einem Monat wird hierdurch nicht verlängert.

Oberhausen, 28.01.2014

Stadt Oberhausen
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Lauxen
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Öffentliche Bekanntmachung des
Wahlleiters zu den Kommunalwahlen in
Oberhausen

Das Mitglied der Bezirksvertretung Osterfeld

Herr Peter Schlitt

ist verstorben.

Nach der Reihenfolge der Liste der Partei BÜNDNIS 90 /
DIE GRÜNEN für den Stadtbezirk Osterfeld ist die an lfd.
Nr. 3 stehende Bewerberin

Frau
Stefanie Opitz
Emmericher Str. 105
46147 Oberhausen
geboren 1979
Erzieherin

berufen worden, die damit an die Stelle des ausgeschie-
denen Mitgliedes tritt. 

Gegen diese Feststellung kann beim Wahlleiter –
Bereich Statistik und Wahlen - schriftlich oder mündlich
zur Niederschrift Einspruch gem. § 39 in Verbindung mit
§ 45 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande
Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz - KWahlG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998
(GV. NW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2011 (GV. NW. S.
238), eingelegt werden. 

Die Einspruchsfrist rechnet einen Monat vom Zeitpunkt
dieser Veröffentlichung an. 

Oberhausen, 17.02.2014

Wehling
- Wahlleiter -

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung einer Satzung über den
Erlass einer Veränderungssperre (Nr. 143)
für einen Teilbereich des Bebauungs-
plans Nr. 691 - Mülheimer Straße /
Goethestraße - vom 09.01.2014

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 16.12.2013
folgende Satzung beschlossen:

Satzung

über die Veränderungssperre Nr. 143 vom 09.01.2014

Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 16
Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I,
S. 1548), in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994, S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
18.09.2012 (GV.NRW.2012, S. 436), in seiner Sitzung
am 16.12.2013 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Es wird eine Veränderungssperre beschlossen.

Der Bereich der Veränderungssperre ist im Plan des
Bereichs 5-1 - Stadtplanung - vom 11.09.2013 umrandet
dargestellt und als Anlage dieser Satzung beigefügt.

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre
Nr. 143 liegt in der Gemarkung Oberhausen, Flur 14,
und umfasst die Flurstücke Nr. 148 und 149.

§ 2

Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre
(§ 1) dürfen

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchge-
führt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde
Veränderungen von Grundstücken und baulichen
Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-,
zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorge-
nommen werden.

§ 3

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der
Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden
sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer
bisher ausgeübten Nutzung werden von der
Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald
und soweit für ihren Geltungsbereich (§ 1) ein
Bebauungsplan rechtskräftig wird, spätestens jedoch
am 22.02.2015. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 BauGB
wurde der Zeitraum der Zurückstellung eines
Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB (12 Monate)
angerechnet.



Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Amtsblatt Nr. 4 vom 3. März 2014

49

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung

Erklärung

Die Satzung über den Erlass der Veränderungssperre
(Nr. 143), ausgefertigt durch den Oberbürgermeister am
09.01.2014, wird hiermit bekannt gemacht.

Hinweise

1. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Stadt Oberhausen unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich
sind.

2. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.436),
kann eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen,
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

3. § 18 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch lautet wie folgt:

„Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre
über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten
Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1
hinaus, so ist den Betroffenen für dadurch entstande-
ne Vermögensnachteile eine angemessene
Entschädigung in Geld zu leisten."

Gemäß § 18 Abs. 3 Baugesetzbuch wird darauf hin-
gewiesen, dass der Entschädigungsberechtigte
Entschädigung verlangen kann, wenn die in § 18
Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch bezeichneten
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass
er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei der
Stadt Oberhausen beantragt.

Übereinstimmungsbestätigung /
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO) 

Der Wortlaut der Bekanntmachung über die Satzung der
erlassenen Veränderungssperre (Nr. 143) stimmt mit
dem Ratsbeschluss vom 16.12.2013 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999, zuletzt geändert am
05.08.2009, verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 09.01.2014

Wehling
Oberbürgermeister
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Die WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen
GmbH, Kanäle und Straßen, 46049
Oberhausen, Buschhausener Straße 149,
Telefon 0208 8578-321, Telefax 0208 8578-
322, schreibt hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme:
Kanalerneuerung Hunsrückstraße von Beckerstraße bis
Mellinghofer Straße

Leistung:
ca.      90 m Betonrohre DN 500 liefern und verlegen
ca.        8 m Steinzeugrohre DN 400 liefern und ver-

legen
ca.      80 m Steinzeugrohre DN 300 liefern und ver-

legen
1 Stck. Schachtbauwerk örtlich erstellen
4 Stck. Kanalschächte DN 1200/1000 liefern

und einbauen
ca. 1.320 m² Betonsteinpflasterfläche erstellen
ca. 1.200 m² Bituminöse Fahrbahnfläche erstellen
ca.    290 m Bordsteine liefern und verlegen

max. Tiefe
ca. 4,40 m

Bauzeit:
Anfang 16. KW - Ende 50. KW 2014

Zuschlagsfrist:
22.04.2014

Die Angebotsunterlagen können ab 03.03.2014 bis
13.03.2014 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden.

Maßnahme:
Kanalerneuerung Hunsrückstraße von Beckerstraße bis
Mellinghofer Straße

Stadtsparkasse Oberhausen
BLZ: 365 500 00, Konto-Nr. 173 260.
Zusammenfassung von mehreren Objekten ist nicht
zulässig.

Kostenbeitrag:
34,00 € Bruttobetrag einschl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer und Portokosten

Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweis-
lich in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähn-
licher Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die
geforderten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender
Nachweis ist auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Kowol
WBO-GmbH, Kanäle und Straßen 
Tel. 0208 8578-350

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen, 46049
Oberhausen, Buschhausener Straße 149, Erdgeschoss
rechts, Zimmer 011.

Eröffnungstermin am 20.03.2014, um 10:00 Uhr
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 14/1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen
Bestimmungen der VOB können sich Bieter an die
Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 30 08 65, 40408
Düsseldorf, wenden.

Ausschreibungen
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Die WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen
GmbH, Kanäle und Straßen, 46049
Oberhausen, Buschhausener Straße 149,
Telefon 0208 8578-321, Telefax 0208 8578-
322, schreibt hiermit nach VOB/A öffent-
lich aus:

Maßnahme:
Kanalerneuerung Kleine Hülskathstraße

Leistung:
ca.    140 m Steinzeugrohre DN 300 liefern und ver-

legen
5 Stck. Kanalschächte DN 1000 liefern und ein-

bauen
ca. 1.530 m² Betonsteinpflasterfläche erstellen

(Fahrbahn, Gehweg, Pflasterfläche)

max. Tiefe
ca. 4,20 m

Bauzeit:
Anfang 16. KW - Ende 38. KW 2014

Zuschlagsfrist:
22.04.2014

Die Angebotsunterlagen können ab 03.03.2014 bis
13.03.2014 nur schriftlich bei der ausschreibenden o. g.
Stelle unter Beifügung eines Verrechnungsschecks oder
einer beglaubigten Einzahlungsquittung mit Angabe des
Projektes angefordert werden.

Maßnahme:
Kanalerneuerung Kleine Hülskathstraße

Stadtsparkasse Oberhausen
BLZ: 365 500 00, Konto-Nr. 173 260.
Zusammenfassung von mehreren Objekten ist nicht
zulässig.

Kostenbeitrag:
30,00 € Bruttobetrag einschl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer und Portokosten

Der Betrag wird nicht erstattet.

Die Ausgabe der Angebotsunterlagen erfolgt nur an sol-
che Firmen oder Bietergemeinschaften, die nachweis-
lich in den letzten Jahren Leistungen gleicher oder ähn-
licher Art ausgeführt haben und in der Lage sind, die
geforderten Fristen einzuhalten. Ein entsprechender
Nachweis ist auf Anforderung zu erbringen.

Auskünfte erteilt:
Herr Bausze/ Frau Leprich
WBO-GmbH, Kanäle und Straßen 
Tel. 0208 8578-356, -323

Die Angebote sind zu richten an die
Submissionsstelle der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Kanäle und Straßen, 46049
Oberhausen, Buschhausener Straße 149, Erdgeschoss
rechts, Zimmer 011.

Eröffnungstermin am 20.03.2014, um 10:30 Uhr
Teilnehmerkreis gem. VOB/A - § 14/1

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen
Bestimmungen der VOB können sich Bieter an die
Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 30 08 65, 40408
Düsseldorf, wenden.
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DPAG

Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 9,--
Euro, für sechs Monate 18,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 6. März 2014
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst/Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt

unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse

für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-

schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),

Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes

Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit

der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit

bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen

Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-

gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter

stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine

festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen

ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-

zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-

dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-

schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-

ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte

untereinander und fördern das Sozialverhalten der

Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Frühjahr 2014

nimmt der Bereich 0-8 Kunst/Malschule, Tel. 0208

41249-22, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

entgegen.

Malschule

für Kinder

und Jugendliche
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